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Wichtige Entscheide im Haftpfiich

Christian Haag
Rechtsanwalt und Notar, Fach

anwalt SAV Haftpflicht- und
Versicherungsrecht. Luzern

Ein Überblick über die
wichtigsten Entwicklun
gen im Haftpflichtrecht
während der vergangenen
zwölf Monate.

1. Haiswirbelsäule-
Distorsionstrauma

Mic rechtskräftigem Vbrentscheid
vom 1. Juli 2013' hat das Kancons-
gericht Zug einen Fall mit einem
Distorsionstrauma der Halswir

belsäule (HWS) beurteilt. Die Ge
schädigte verunfallte imJahr2001
und zog sich eine HWS-Distorsi-
on zu. Ein Medas-Gutachten aus

dem Jahr 2004 bescheinigte eine
Arbeitsunfähigkeit von 50Prozent
imangestammten Beruf. Im Rah
mendesgegen die Haftpflichtver
sicherung eingeleiteten Prozesses
holte das Zivilgericht ein weiteres
Gutachten bei derselben Gutach-

cerstelle ein.

Die Gutachter bezogen sich in
diesem Gutachten aus dem Jahr
2012 mehrfach auf die in der Zwi

schenzeit geänderte «versiche
rungsmedizinische» Rechtspre
chung. Sie kamen zum Schluss,
der Gesundheicsschaden müsse

heute anders beurteilt werden, ob

wohl sich anden Befunden grund
sätzlich nichts geändert hatte.

Ebenfalls prüften die Gutachter
die Uberwindbarkeit der Be

schwerden anhand der Foerster-

Kriterien.

Das Kantonsgericht Zug urteil
te, auf das (Medas-Zivil-)Gerichts-
gutachcen aus dem Jahre 2012
könne nicht abgestellt werden,
weil darin auf die nicht ins Haft

pflichtrecht zu übernehmende so
zialversicherungsrechtliche Recht
sprechung Bezug genommen wer
de: Hafcpflichtrecht und Sozial
versicherungsrecht hätten unter
schiedliche rechtliche Zielsetzun

gen, die sich gerade beim Adä-
quanzkriteriunt auswirken, wo es
um diewertende Zurechnung von
Schäden gehtund wodie schema

tische Übernahme sozialversiche

rungsrechtlicher Kriterien dem
haftpflichtrechtlichen Zweck, im
Einzelfall eine billige, «adäquate»
Zurechnungsentscheidung zu fäl
len, zuwiderlaufen würde. Wäh

rend inderSozialversicherung die
Allgemeinheit Risikofolgen Ein
zelner übernehmen müsse, gehe es
im Haftpflichtrecht immerumdas
Verhältnis des Haftpflichtigen
zum Geschädigten. DieVerpflich
tung des Schädigers gegenüber
dem Geschädigten sei eine gänz
lich andere als diejenige der Ge
sellschaft eeeenüber ihren Mitglie
dern (E. 4.6),

Gemäss Bundesgericht könnten
auch nicht objektivierbare Be
schwerden als Folgen eines Unfalls
haftpflichcrechclich relevant sein.
Es gehe nicht an, den natürlichen
Kausalzusammenhang im Bereich
des Haftpflichtrechcs mangels
Vorliegen objektivierbarer, harter,
struktureller Läsionen respektive
aufgrund einer geänderten «versi
cherungsmedizinischen» Recht
sprechung zu verneinen, wie dies
die Medas-Gutachter täten. Auch

neuere medizinische Studien aus

denJahren 2007 und 2011 führten
nicht zu einer Änderung der
haftpflichcrechtlichen Rechtspre
chung (E. 4.7). Sodann hatten die
Medas-Gutachter im Jahr 2012
einen Unfallzusammenhang der
subjektiven (nicht objektivier
baren) Beschwerden für möglich
erachtet. Daraus konnte die be

klagte Mocorfahrzeughaftpflicht-
versicherung den ihr obliegenden
Beweis des Wegfalls der natürli
chen Kausalität nicht mit über

wiegender Wahrscheinlichkeit er
bringen (E. 6).

Kommentar: Im UV-Bereich ist

dieAdäquanz eines HWS-Distor-

sionstraumas selten erfüllt.'-^ Für

eine IV-Rente gilt die Überwind-
barkeitspraxis,^^ für eine UV-Rente
wohl auch.-^ Sozialversicherungs
rechtlich sind die Hürden für

Dauerleistungen so meist uner
reichbar hoch.

Anders sieht dies im Haft

pflichtrecht aus, wo auch eine sin-
guläre Folge grundsätzlich adäquat
kausal ist (Urteil 4A_45/2009;
BGE 123 IIIIIO).

1.1 Gegen eine
Harmiosigkeltsgrenze

Mit seinem Urteil vom 5. Juli 2013
(lC_575/20!2) hat das Bundesge
richt einen Führerausweisentzug
beurteilt: Auffahrunfäile beinhal

teten die ernste Gefahr schwerwie

gender gesundheitlicher Schäden
(«Schleudertrauma»). Dies gelte
auch bei Auffihrkollisionen zwi

schen Personenwagen mit Auf-
prailgeschwindigkeiten von 10 bis
15 km/h. Weil zudem die nach

trägliche Ermittlung der tatsäch
lichen kollisionsbedingten Ge-
schwindigkeicsveränderung stets
gewisse Unsicherheitsfaktoren be
inhalte, lehne es das Bundesgericht
ab, eine «Harmlosigkeitsgrenze»
festzulegen.

Eine schematische Umrech

nung von technischen Werten
(wie kollisionsbedingte Geschwin
digkeitsänderung) in eine Wahr
scheinlichkeit, konkrete gesund
heitliche Beschwerden zu erleiden,

sei nach aktuellem wissenschaft

lichem Erkenntnisstand kaum

möglich, zumal diverse andere
Einflussgrössen (die auch inner
halb der Biomechanik liegen
können) mitzuberücksichtigen
wären. Deshalb sei auch auf eine

kategorische Festlegung zu ver
zichten, wonach eine Kollision

Plädoyer 5/14



trecht

von relativ geringer Intensität eine
bestimmte Verletzung beziehungs
weise spätere kausale Gesundheits
schäden von vornherein nicht ver

ursachen könne (E, 5.1-5.2).

1.2 Ersatzpflicht auch ohne
klassisches l-iWS-Trauma

In seinem Urteil 4A_275/2013

vom 30. Oktober 2013 führte

das Bundesgericht ebenfalls zur
Harmlosigkeitsgrenze bei HWS-
Distorsionstraumata im Haft-

pflichtrechc Folgendes aus: «Allein
gestützt aufdie von der Vorinstanz
festgestellten Delta-v-Mittelwerte
kann der adäquate Kausalzusam
menhang nicht ausgeschlossen
werden. Das Bundesgericht lehnt
es ab, fixe Adäquanz-Grenzwerte
einzuführen beziehungsweise eine
Bagatell- oder <Harmlosigkeits-
grenze) festzulegen» (E. 5.2 mit
Hinweisen).

Warder Unfall abergenerell ge
eignet, einen Erfolg von der Art
des eingetretenen herbeizuführen,
ist die Adäquanz gegeben, auch
wenn die Unfallfolgen im konkre
ten Fall nur unterder Mitwirkung
der konstitutionellen Prädispositi
on eintreten {E. 5.2).

Sodann spielt es keine Rolle, ob
ein HWS-Trauma klassische Aus

prägung habe odernicht. Massge
bend sei, ob tatsächlich eine Be
einträchtigung bestehe und ob
diese mindestens teilweise unfall-

kausal sei. Nur wenn eine ernst

hafte Möglichkeit besteht, dass
sich die Beschwerden auch ohne

Unfall in gleicher Weise mani
festiert hätten, ist der Nachweis
des natürlichen Kausalzusammen

hangs gescheitert (E. 4.2.3). Bestä
tige der Gutachter teilweise Un
fallkausalität nur mit Wahrschein

lichkeit, sei der vorinstanzliche
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Entscheid nicht willkürlich, der

gestützt aufweitere Indizien über
wiegende Wahrscheinlichkeit be
jahe (E.4.2.4). Es gilt der Grund
satz der vollen Schadenersatz

pflicht, wenn ein krankhafter
Vorzustand den Schadenseintritt

begünstigt oder dessen Ausmass
vergrössert, sofern dieVermögens
einbusse ohne Unfall voraussicht

lich überhaupt nicht eingetreten
wäre (E. 6.1). Nur wenn in einer
Expertise überein HWS-Distorsi-
onstrauma überzeugend dargetan
wird, dass die psychische Störung
nicht Symptom der Verletzung
ist, kann dafür eine andere Ursa
che gesehen werden {vgl. BGE
134 V 109. E. 9.5).

Bemerkung: Lesenswert ist das
Urteil auch im Hinblick auf die

Prozessführung vor Bundesge
richt, weil dessen strenge Substan-
ziierungspraxis mehrfach konkret
zusammengefasst wird (E. 4.2.2,
5.1, 8.1 f., 9.1).

2. Verjährung bei
Spätschäden

2.1 Opferhilfe für
Asbestgeschädigte

Mit seinem Urteil 1C_135/2013

vom 16. Dezember 2013^ spricht
das Bundegericht den Angehöri
gen eines an Asbestkrebs verstor
benenMannes Opferhilfe zu: Der
später Verstorbene war1972 noch
als Schüler während eines Ferien

jobs bei derEternit AG Asbest aus
gesetzt worden. Dreissigjahre spä
ter entwickelte sich ein bösartiger
Briistfellkrebs. Gemäss Bundesge
richt haben sich die 1972 verant

wortlichen Personen der Eternit

AG durch die Asbest-Exposition
strafbar gemacht. Nochvoreinem

I Entscheid über Leistungen auf
grund des Opferhilfegestzes ver
starb der Geschädigte. Erst das

j Bundesgericht hat nun den An-
' Spruch der Angehörigen auf Op

ferhilfe bejaht, weil sich diedamals
verantwortlichen Personen der

: Eternit AG im konkreten Fall

einer fahrlässigen Tötung durch
Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten

1 schuldig gemacht hätten: Einer
seits war laut Gericht aufgrund

' wissenschaftlicher Erkenntnisse

' bereits 1972 bekannt, dass bei

Asbestarbeiten ein Krebsrisiko

• besteht. Andererseits habe das da

malige Arbeitsrecht den Einsatz
^von Jugendlichen bei Arbeiten
; mit erheblicher Erkrankungsge-
; fahr verboten.

[ Laut Bundesgericht hätte der
! Jugendliche deshalb nicht für diese
i Arbeiten mit Asbeststaub-Exposi-
: tion eingesetzt werden dürfen.
1 Keine Rolle spiele, wenn heute
' nichtmehrgeklärt werden könne,
^wer genau bei der Eternit AG für

den fraglichen Einsatz des Schü-
, lers verantwortlich gewesen sei.
j DennderAnspruch aufOpferhilfe
i bestehe unabhängig von der Er-
j mittlung derTäter. Nichts amBe

standdesOHG-Anspruchs ändere
die eingetretene strafrechtliche

I und zivilrechtliche Verjährung, die
j mit der Verletzung der vertrag-
; liehen Pflicht beginne und unter-
I dessen abgelaufen sei; Die Gel-
• tendmachung von Ansprüchen
i auf Schadenersatz und Genugtu

ungnach OHG bleibt möglich, da
I es für den zeitlichen Geltungsbe-
j reich auf den Eintritt des tatbe-

! standsmässigen Erfolgs ankommt
I (E.3.3).

Offen gelassen hat das Bundes-
I gericht indes die Frage, wie die

Beschäftigung von erwachsenen

SERVICE

1 Prozess Nr. A2 2010 26; das

Urteil ist online einsehbar auf:

wwtv.advo5.cli/media/

medialibrary/2013/ll/HWS
UrteilZug010720I3.pdf.

2 Kieser/Lendfers erwähnen im

ojahrbuch zum Sozialversicherungs
recht» 201^ eine Analyse der
Bundc.sgerichtspraxis, wonach
das Bundesgericht in 157 Fällen
die Übenvindbarkeit bejahte und
lediglich in einem einzigen Fall
die Uberwindbarkeit verneinte

(S. 28); ähnlich Jean-Baptiste
Huber, Sozialversicherungstagung
2012, ein kritischer Blick auf

bundesgerichtliche Urteilezum
Sozialversicherungsrecht, S. 2,
publiziert auf:www.yumpu.com/
de/document/view/1178284/

tagungsbeitrag-rahuberch.
3 Art. 7 Abs. 2 ATSG am Ende.

4 BGE 137 V 199 E. 2.2.2-2.2.3.2.

5 Besprochen in Jusletier vom
6.1.2014.
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Personen mit solchen Arbeiten zu

beurteilen wäre (E. 3.11).

2.2 Zivilrechtliche

Verjährung
Die Asbestproblematik hat auch
im Zivilrecht zu einer entschei

denden «Flurbereinigung» ge
führt: Bislang begann die Verjäh
rung von Zivilansprüchen mit
dem Ende der Schädigung. Bei
Spätschäden konnten dieAnsprü
chesoverjähren, bevor siebekannt
wurden. So hatte das Bundesge
richt einen Anspruch aufSchaden
ersatz eines Asbestopfers wegen
eingetretener Verjährung abgewie
sen, obschon der Asbestkrebs frü

hestens 15 Jahre nach der Exposi
tion auftritt (und damit oft nach
Ablauf derabsoluten Verjährungs
frist von zehnJahren).'̂

Nun hat der EGMR mit Urtei

len Nr. 52067/10 und 41072/11

vom 11. März 2014 die Schweiz

verurteilt, weil sie einem Asbest

opfer denWeg zurSchadenersatz
klage aufgrund der eingetretenen
zehnjährigen absoluten Verjäh
rungsfrist seit dem verursachen
den Ereignis verwehrt hatte. Der
EGMR sah aufgrund des ausseror-
dentlichen Personenschadens die

angesetzte Verjährungsfrist als un-
verhältnismässig an und stellte
eine Verletzung des Rechts aufein
faires Verfahren gemäss Art. 6
EMRK fest, Bei der Bemessung
der Verjährungsfrist sei die lange
Latenzzeit gewisser Krankheiten
zu berücksichtigen.' Die Schweiz
hatdas Urteil akzeptiert (das heisst
nicht an die grosse Kammer des
EGMRweitergezogen). DasBun
desgericht hat nun laufende
Asbestverfahren sistiert und will

stattdessen die Revision des Ver

jährungsrechts abwarten.3
Bemerkung: Das Urteil wird in

all jenen Haftpflichtfällen Aus
wirkungen haben, bei denen die
Verjährungsfrist kürzer ist als die
Zeitspanne zwischen der Schädi
gung und dem Eintritt des
Gesundheitsschadens.-' Im Rah

men der Revision des Verjährungs
rechts istzudem eineVerlängerung

& o

der absoluten Verjährungsfrist auf
30 Jahregeplant.

3. Kausalitäi: und
zeitliche Koinzidenz

Gemäss dem Bundesgerichtsurteil
4A_329/2012 vom 4. Dezember
2012 ist es nicht willkürlich, ge
stützt auf die zeitliche Koinzidenz

zwischen einem Schadensereignis
und dem kurz darauf folgenden
Auftreten von Beschwerden auf

einen natürlichen Kausalzusam

menhang zuschliessen.
In casu waren die Beschwerden

zum ersten Mal drei Tage nach
einer unsachgemäss durchgeführ
ten Operation aufgetreten und
hielten seither an.

4. Unentgeltliche
Rechtspflege

Gemäss dem Bundesgerichtsurtei!
4A_242/2013 ist bei der Prüfung
der Aussichtslosigkeit bei einem
Gesuch umunentgeltliche Rechts
pflege noch keine Beweiswürdi
gung eines bereits vorliegenden
Gutachtens vorzunehmen. Viel

mehrsindallfällige Widersprüche
eines Gutachtens erst im Rahmen

des Hauptverfahrens zu klären.

5. Vorsorgliche
Bev/eisführung

5.1 Anspruch auf Abklärung
der Prozesschancen

Gemäss Urteil 4A_225/2013 gibt
Art. 158 ZPO einen Anspruch,
nicht nur die Prozesschancen ab

schätzen zu können, sondern diese

im eigentlichen Sinneabzuklären.
Obschon die geschädigte Person

D O

bereits zwanzig medizinische Stel
lungnahmen besass, wurde der
Anspruch auf ein Gerichtsgutach
ten bejaht: Die vorliegenden Stel

lungnahmen gelten beweisrecht
lich als Privatgucachten unddamit
bloss als Teil der Parceivorbringen
und nicht als eigentliche Beweis
mittel (E. 2.5).

Bemerkung: Damit hat das
Bundesgericht die teilweise stren-

gere kantonale Praxis gekippt, wel
che die Hürden für ein Rechcs-

schutzinteresse höher setzte. Dies

erscheint sinnvoll, weil sich mit

einem unabhängigen Gerichts
gutachten oft spätere jahrelange
Prozesse vermelden lassen.

5.2 Kein Anspruch auf

unentgeltliche Rechtspflege
Mit Verfügung vom 16. Januar
2014 (Urteil 4A_589/2013) ent
schied das Bundesgericht, im Ver
fahren nach Art. 158 ZPO würden

keine materiellen Rechte und

Pflichten beurteilt. Zur Klärung
der Prozesscliancen (zum Beispiel
durch ein medizinisches Gutach

ten) via Art. 158 ZPO bestehe da
her kein Anspruch auf unencgelr-
liche Rechtspflege.

Anders verhalte es sich allenfalls,
wenn vorsorglich eine gesonderte
Beweiserhebung bei Gefahr des
Rechtsverlusts durchgeführt wür
de (E. 3.4). Zudem sind die

Rechtsbegehren zu bezeichnen,
die für den Hauptprozess geplant
sind (E. 3.3). Die Gerichtskosten
bemessen sich nach den mutmass-

lichen Prozesskosten im Haupt-
verfahren, deren Vermeidung ein
Verfahren nach Art. 158 ZPO

dient (sei es durch Absehen vom

Hauptprozess infolge negativen
Gutachtens oder Zustandekom

mens eines Vergleichs bei positi
vem Gutachten; E. 4 in fine).

5.3 Stellenwert eines

Medas-Gutachtens

Gemäss dem Bundesgerichtsurteil
4A_336/2013 vom 10. Dezember
2013'' kann ein Zivilgericht ein
Gutachten einer anderen Behörde

(zum Beispiel Sozialversicherung)
als Gerichtsgutachten verwenden.
Ein Sozialversicherungsgutachten
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wird gleich einem Zivilprozess
gutachten beweistauglich, solange
die Parteien im Zivilprozess das
rechtliche Gehör erhalten, das

heisst sich unter anderem zur Per

son des Gutachters äussern kön

nen. In casu hatdas Bundesgericht
das Rechtsschutzinteresse an

einem Gutachten nach Art. 158

ZPO verneint, weil bereits ein

Medas-Gutachten vorlag, das
als Gerichtsgutachten tauge und
eine Prozesschancenbeurteilung
erlaube (E. 3.3.1.3).

Bemerkung; Es fragt sich, ob
ein Medas-Gutachteninstitut zi-

vilprozessual als befangen beurteilt
werden kann, wenn die Gutach

terstelle wirtschaftlich von der

IV abhängig ist (BGE 137 V 210
E. 1.2.3). Immerhin ist die IV-Stel-
le imIV-Verfahren aus zivilprozes-
sualer'- Optik Gegenpartei der
geschädigten Person.Die zivil-
prozessuaie Bejahung der Abhän
gigkeit erscheint zumindest im
Lichte von E. 3.3.1.4 e.c. und

E. 3.3.4 des Entscheids 4A_336/

2013 nicht ausgeschlossen.
Es bleibt zu hoffen, dass Lau

sannebeiderWürdigung derAus
standsgründe der ZPO (Art. 47)
beachtet, wie gross (teilweise biszu
100 Prozent) die wirtschaftliche
Abhängigkeit der Medas-Gut-
achter von der IV heute ist (BGE

137V 210 E. 1.2.3).''^ In der Praxis
wirkt sich dieser Umstand nach

Erfahrung des Autors regelmässig
massiv zulastenvon Geschädigten
aus. Im Zivilprozess wäre es
jedenfalls absolut undenkbar,
einen Ausstandsgrund zu vernei
nen, obschon ein Gerichtsgutach
ter zu 100 Prozent wirtschaftlich

von einer Partei abhängt.

6. Künftige
ErwerbsmögliciTkeit

Gemäss Bundesgerichtsurteil vom
27. Mai 2013 (4A_699/2012)
muss eine Erschwerung des wirt
schaftlichen Fortkommens (kurz
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"EWF») im Sinne von Art. 46
Abs. 1 OR auch dann anerkannt

werden, wenn der Verletzte trotz

Unfallfolgen arbeitsfähig bleibt
und weiterhin einen Lohn erhält,

welcher dem mutmasslichen Ein

kommen ohne Körperschaden
entspricht.

Grund dafür ist, dass andere

Faktoren als die Arbeitsfähigkeit
die zukünftigen Ervi'erbsmöglich-
keiten beeinflussen können

(Nachteil bei Arbeitssuche, höhe
res Risiko bezüglich Arbeitslosig
keit, erschwerter Berufswechsel,

reduzierte Chancen auf Beförde

rung, Risiko gesundheitlicher Ver
schlechterung). Die Lehre ver
neint eine EV-T bei einer medizi

nisch-theoretischen Invalidität

von weniger als zehn Prozent. In
casu wurde eine EWF verneint,

weil derGeschädigte lediglich eine
medizinisch-theoretische Invalidi

tät von fünf Prozent aufu'ies, mit

Alter 57 ein Berufswechsel nicht

mehr in Frage kam und Hinweise
auf gesundheitliche Verschlechte
rungfehlten.

7. Haftung des
VVerkeigenlür.-ir-.rs

7.1 Selbstverschulden kann

Adäquanz unterbrechen

Im Urteil 4A_385/2013 vom

20. Februar 2014 ginges um den
Unfall eines Motorradclub-Mit

glieds. Der Motorradfahrer fuhr
anlässlich eines Zwischenstopps
auf einem Privatareal einen Kies

hügel hoch. DerKieshügel warbe
reits teilweise abgebaut und endete
auf dem höchsten Teil abrupt.
Deshalb stürzte der Motorradfah

rerhinunter. Bei der Prüfungeines
Werkmangels nach Art. 58 OR
hielt das Bundesgericht fest, ein
allfälliger Kausalzusammenhang
zwischen Werkmangel und Scha
den sei durch grobes Selbstver
schulden des Motorradfahrers un

terbrochen: Der Pfad auf dem

Kieshügel sei nicht fürprivate Ver-

gnügungsfahrten bestimmt gewe
sen und der Pächter des Areals

habe nicht mit einem solchen un

vernünftigen Verhalten eines Mo
torradfahrers rechnen müssen

(E. 6.4.2).

7.2 Werk muss nicht

neustem Standard genügen
Im Urteil 4A_521/2013 vom

9. April 2014 wurde ein strittiger
Werkmangel eines Geländers be
urteilt. EinSchwerverletzter klagte
nach einem Sturz aus 5,5 Metern

HöheaufeineTeilgenugtuung von
30000 Franken nebst 5 Prozent

Zins aus Werkeigentümerhaftung,
Das Bundesgericht verneinte

den Werkmangel, obschon dieGe
länderhöhe nicht dem neusten

Standard entsprochen habe: Das
Erhöhen eines Sicherheitsstan

dards für ein Werk oder Produkt

bedeute nicht zwingend, alle älte
ren Modelle müssten umgehend
dem neuen Standard angepasst
oder aus dem Verkehr gezogen
werden. Vielmehr sei zu prüfen,
ob das Werk unter Berücksichti

gung der konkreten Umstände
noch hinreichende Sicherheit bie

te oder ob die vom Werk ausge
hende Gefahr eine umgehende
Anpassung andenneuen Standard
gebiete (E. 3.4). Füreinen Hotel
betrieb würden dabei nicht gene
rell strengere Sicherheitsanforde
rungen gelten als in denSIA-Nor-
men vorgesehen (E. 4.1). Deshalb
warkeine sofortige Anpassung der
Geländerhöhe an die in der

Zwischenzeit verschärften SIA-

Normen nötig (E. 1.1 und 4.1).
Bemerkung: Kein Wort verlor

das Bundesgericht zur Frage, ob
eine Teilklage auf eine Teilgenug
tuung (wie in HAVE 4/2013
S. 322 ff. propagiert) zulässig sei.
Damit kann bis auf Weiteres von

deren Zulässigkeit ausgegangen
werden, Geschädigte können mit
einer anspruchsmässig sachlich
und allenfalls zeitlich beschränk

tenTeilklage ineinem günstigeren
Pilotprozess die Haftung oder die

SERVICE

BGE 137 III 16.

«•xw.humanrights.ch/de/
mcnschenrechte-schweiz/egmr/
cli-faelle-dok/egmr-urteil-
liowald-moor.

BGE4A_554/2013 und
Bundesgerichtsurteil 4A_299/2013-

• Zu denken ist nebst Asbest an

Nanotechnologie, .Mobilfunk-
str.ihlung oder .Medikamente; vgl.
weiterführend sodann: HAVE

2/2014. S. 149-131 sowie S, 174.

•www.cjpd.admin.ch/cjpd/dc/
home/dokumentaiion/mi/2013/

2013-n-293.htmi.

BGE140III 24.

' Andersals im Sozialversicherungs
recht: Dort gibt die IVdasGut
achten im VerwaJtungsverfahren in
Auftrag, zu diesem Zeitpunkt ist
sie formell noch nicht Partei,

sondern"Durchführungsorgan des
Gesetzgebers" (Bundesgerichtsurteil
9C_243/20I0 E. 1.3.2).

' Der Gutachter ist zivilprozessual
Teil desGerichts. Für ihn gelten
dieselben Ausstandsgründe
(Diggeimann, in: Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander.

Zürich 2011. N 8 zu Art. 47 ZPO.

mit Venveis aufArt. 183 Abs. 2

ZPO). Die Erstattung eines Privat
gutachtens für eineVerfahrenspartei
ist zivilprozessual ein Ausstands
grund (Diggeimann, a.a.O., N 4l
zu Art. 47 ZPO).

- In diese Richtung;Jan Hermann,
Beeinträchtigungin der Haushalts
führung, Personen-Schaden-Forum
2013. Seite 170.

' In einer neuen Studie beurteilen

Forscher des Universitätsspitals
Basel Gutachten der Medas ABI.

Resultat: Die Medas-Gutachtcr

der ABI GmbH taxierten die

Arbeitsfähigkeit in der für die IV
relevanten leidensangepassten Tätig
keit durchschnittlich 50 Prozent

höher als die behandelnden Ärzte:

mx-w.unispital-basel.ch/medicn/
mediencommuniques/detail/
article/2014/07/14/grosse-
iinierschiede-bei-der-einschaetzung-
dcr-arbeiisfaehigkeit.
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Kausalicäc klären. Dies ist zu be-

grüssen, denn es fördert die ein
vernehmliche Streitbeilegung und
entlastet die Gerichte.

8. Haftungsverteilung
im Strassenverkehr

In Urteil 4A_5/20l4 vom 2. Juni
2014 hat das Bundesgericht eine
Kollision eines Motorrads mit

einem Postauto beurteilt, Das

Postauto fuhr bergan und war gut
sichtbar. In einer engen Kurve
musste es auf einer Breite von

55 cm die Gegenfahrbahn benut
zen. AufderGegenfahrbahn blieb
aber noch so viel Platz, dass sogar
ein Auto hätte kreuzen können.

Trotzdem kam es zur Kollision,

weil der Motorradfahrer sein Fahr-

... und wer wacfit bei Ihnen ?

DORIGAG
Sicherheitssysteme
Einbruch-Alarmanlagen
Wc/eoüöerwachungen

Bahnstrasse 7,8193 Eglisau
161:044868 33 33
www.doerig-doerig.ch

I konscruktionsbedingte Notwen
digkeit, dass ein Postauto bei en
gen Kurven auf die Gegenfahr
bahn rage, erhöhe bei unüber
sichtlichen Verhältnissen die Un

fallgefahr. Hier sei das Postauto
abergutsichtbar undein Kreuzen
trotzdem möglich gewesen. Der
Motorradfahrer hätte eine Kollisi

on vermieden, wenn er seine Fahr

spurnicht überraschend Richtung
Mittellinie gezogen hätte.

Die Vorinstanz habe ihr Ermes

sen nicht überschritten, wenn sie

geurteilt habe, die im Überragen
respektive aus Werkeigentümer
haftung der geringen Manövrier
fähigkeit des Postautos liegende
Betriebsgefahr habe sich nicht als
besonderer Umstand im Sinne von

Art. 61 SVG manifestiert. Den

Motorradfahrer treffe diealleinige,
nicht geringfügige Schuld undda
mitdie ganze Haftung. Im Unfall

' habe sich nicht primär diespezielle
Gefahr des Postautos manifestiert,

sondern der Fahrfehler des Motor-

j radfahrers. Die Vorinstanz über
schreite ihr Ermessen nicht, wenn

1sie eine Teilhaftung nach sektoriel-
: 1er Methode verneine, weil die

' Betriebsgefahr hier als «quantite
; negligeable» erscheine: Auch bei

sektorieller Aufteilung bestehe in
i einer Situation wie hier für den
; schuldlosen Halter keine Haftung.
! Infolge des eindeutigen (nicht ge

ringen) Verschuldens des Motor-
I radlenkers und der hier als «quan-
, tite negligeable» zu beurteilenden

Betriebsgefahr des Postautos sei
i nicht entscheidend, ob der Scha

den nach der sektoriellen Methode

I oder nach der Kompensations-
; theorie aufgeteilt werde (E. 5.2.3).

Bemerkung: DerEntscheid ent-
! hält lesenswerte Ausführungen zur
: grundsätzlichen Haftungsvertei-
I lung unter mehreren Motorfahr

zeugen sowie zu den konkreten
Anforderungen, unter denen eine

i Betriebsgefahr als besonderer Um
standberücksichtigt wird, welcher

I eine vom Verschulden abweichen-

. de Verteilung rechtfertigt.

zeug {noch auf seiner Fahrbahn) i
überraschend gegen dieInnenseice
derScrasse gezogen hatte. DerMo
torradfahrer erhob Teilklage auf
30000 Franken, die von den kan
tonalen Instanzen abgewiesen :
wurde. Das Bundesgericht weist
die Beschwerde ab: Gemäss Art. 61 |
SVG werde beikörperlicher Schä- •
digung eines Halters unter Beceill- j
gung mehrerer Motorfahrzeuge ;
der Schaden nach dem Verschul- i

den verteilt, wenn nicht «besonde- j
re Umstände» (namentlich die Be- ^
triebsgefahr) eine andere Vertei- |
lungrechtfertigen (E. 2). Bei ein- ;
seitigem erheblichem Verschulden
trage der schuldhafte Halter die ,
volle Haftung, ausser «besondere
Umstände» rechtfertigten eine an- '
dere Verteilung.

Der schuldlose Halter habe

einen Teil des Schadens zu über

nehmen, wenn sich die Betriebs-

gefahr seines Fahrzeugs besonders '
stark auswirke oder wenn den al- .

lein schuldigen Halter nur ein ge
ringes Verschulden treffe (E. 2.1). j
Bei der Beurteilung dieser «beson
deren Umstände» greife richterli- •
ches Ermessen, welches das Bun- :

desgericht zwar frei, aber zurück- !
haltend prüfe (E. 2.2). Die Be- ;
triebsgefahr ist nicht abstrakt zu
bestimmen, sondern es ist zu be- j
rücksichtigen, ob und wenn ja in ;
welchem Mass sie sich in der kon- !
kreten Situation ausgewirkt hat.
Die Berücksichtigung der Auswir- I
kung der Betriebsgefahr im Sinne ,
von Art. 6l Abs. 1 SVG setze vo

raus, dass die Gefahr des einen i
Fahrzeugs nach dessen Art, Grösse,
Geschwindigkeit usw. offensicht- I
lieh überwiege und zwischen den ;
Betriebsgefahren der beteiligten '
Fahrzeuge ein erheblicher Unter- j
schied bestehe (E. 5.1). ;

Das höhere Gewicht des Postau- |
tos habe sich nicht konkret als er

höhte Betriebsgefahr ausgewirkt,
weil laut Sachverhaltsfeststellung
die Kollision mit einem (leichte
ren) Auto nicht weniger schlimm
ausgefallen wäre (E. 5.1.2). Die
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